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Was sind mittelständische Unternehmen?

• Institut für Mittelstandsforschung (IfM):

• Einheit von Unternehmen und Unternehmern

• Unmittelbare Einwirkung der Leitung auf alle bedeutsamen Vorgänge und 
Entscheidungen im Unternehmen

• Enge Verbundenheit von Eigentum, Leitung, Haftung und Risiko

• Quantitativ: weniger als 500 Mitarbeiter, Umsatzerlöse nicht über 50 Mio. €

• Bilanzrecht (§ 267 HGB)

• Bis zu 250 Mitarbeiter; 32,12 Mio. € Umsatzerlöse; 16,06 Mio. € Bilanzsumme

• Empfehlung der Europäischen Kommission 

• Bis zu 250 Mitarbeiter, 50 Mio. € Umsatzerlöse, 43 Mio. € Bilanzsumme

• IFRS: Kleine und Mittelgroße Unternehmen (KMU)

• Keine quantitativen Merkmale, aber „börsenunabhängig“

• Mittelstand = klein oder mittelgroß?

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen
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Mittelstand oder KMU in Deutschland

• Von den knapp 3 Mio. Unternehmen sind 2,75 Mio. 
Kleinstunternehmen mit bis zu 2 Mio. Umsatz. Insgesam t gibt es 2,9 
Mio. Unternehmen mit bis zu 50 Mio. Umsatz

• 99,7 % der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen

• 41 % de Gesamtumsatzes in der Umsatzsteuerstatistik

• 70 % der Arbeitnehmer

• 80 % der Lehrlinge

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen



Seite 5

Rechnungslegung: (Interne) Bedürfnisse

• Effiziente Umsetzung gesetzlicher Anforderungen

• Erfüllung steuerlicher und handelsrechtlicher Anforderungen 

• Aber: Möglichst geringer Aufwand! Vermeidung von Komplexität und Quantität!

• Instrument der internen Information und 
Entscheidungsvorbereitung?

• Selbst bei nicht ausgebautem Controlling sind die eher steuerlich motivierten 
Daten selten entscheidungsrelevant.

• „Unternehmensführung durch Intuition“

• Auch hier: Auch die Kostenrechnung darf nicht mehr kosten als nutzen.

• Instrument der externen Information

• Wichtiges Instrument im Rahmen der Kreditaufnahme, aber: Persönliche 
Überzeugungskraft des Unternehmers im Vordergrund

• Externe Eigenkapitalgeber, Kapitalmarktkommunikation und Investor Relation?

• Interessierte Öffentlichkeit, Transparenz?

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen
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Rechnungslegung: (Externe) Anforderungen
• Verpflichtung zur Anwendung?

• Verpflichtung zur IFRS-Anwendung nur für den Konzernabschluss 
kapitalmarktorientierter Konzerne

• Einzelabschluss nach HGB („Befreiende“ Offenlegung eines IFRS-Abschlusses)

• Freiwillig: IFRS- statt HGB-Konzernabschluss und IFRS- neben HGB-Einzelab-
schluss

• Veränderte Anforderungen von Kreditgebern?

• Basel II–Umsetzungsprozess führt zu einer veränderten Struktur der Risiko-
analyse bei den Banken: höherer Grad an Transparenz und Standardisierung.

• Ist eine Bilanzierung, die nicht durch Vorsichtsprinzip, Existenz, Bilden und 
Auflösen von stillen Reserven geprägt ist, zielführender: IFRS als Lösung?

• Änderung hinsichtlich des Einflusses „fremder“ Eigenk apitalgeber

• Ausweitung der Eigenkapitalbasis zur Wachstumsfinanzierung: Private Equity

• Unternehmensnachfolge

• Anforderung an Transparenz, Standardisierung und Zuverlässigkeit

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen
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Rechnungslegung: Allgemeine Zwecke des IFRS-KMU

• Nach heutigem Verständnis

• Keine Bemessung der Gewinnausschüttung

• Keine Maßgeblichkeit für die Besteuerung

• Einzig und allein: Information von potenziellen Eigen- und 
Fremdkapitalgebern und der interessierten Öffentlichkeit

• Mögliche Entwicklungsschritte in der Zukunft

• Ersatz für das HGB?

• Maßgeblichkeit oder originäre Steuerbilanzen?

• Wie viele verschiedene Bilanzen muss der Mittelstand  in Zukunft 
erstellen? (Wie viele verschiedene Wahrheiten kann es geben?)

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen
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Quintessenz: Bedürfnisse und Anforderungen
• Mittelstandsrechnungslegung sollte nach IFRS…

• zuverlässig und standardisiert die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 
Unternehmens widerspiegeln,

• keine verzerrenden Ermessenspielräume und Wahlrechte zulassen, da an-
sonsten das Ziel von vornherein gefährdet wird: Vergleichbarkeit, Verständlich-
keit und Lesbarkeit für Kreditgeber und mögliche weitere externe Kapitalgeber,

• die Kosten – Nutzen – Relation beachten: „Die Anzahl der akademischen 
Rechnungsleger sollte im Unternehmen nicht größer sein als die der  Produk-
tivkräfte“, da das originäre Ziel eines Unternehmens nicht das Erstellen von 
Datenmaterial ist.

• Gläubigerschutz: „richtige“ Information statt Ausschüt tungssperren

• Wenn dies nicht erreicht wird: Warum sollte man sic h dann die Mühe 
eines zusätzlichen IFRS-Einzelabschlusses machen?

• Externe Adressaten (z.B. Banken) und mittelständisch e Unternehmen 
sollten gemeinsam dafür eintreten, dass zukünftige K MU-IFRS-Stan-
dards diesen Ansprüchen gerecht werden.

1 Rechnungslegung im Mittelstand: Bedürfnisse und An forderungen
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Status: Entwurf des IFRS für KMU

• Veröffentlichung des aktuellen Entwurfs am 15. Febr uar 2007

• Veröffentlichung der „Grundlage für Schlussfolgerung en“ und des 
Entwurfs der „Umsetzungsleitlinien“ am 14. August 2007

• Kommentierungsfrist bis zum 1.10.2007 / 30.11.2007

• Geplante endgültige Veröffentlichung: Herbst 2008

• Geplanter Anwendungsbereich

• Zunächst freiwillig und zusätzlich

• Wird der IFRS-KMU in Zukunft immer dann angewendet, wenn nach jetzigem 
Recht IFRS-Abschlüsse verpflichtend oder zumindest möglich sind?

• Der IFRS-KMU fällt nicht in den Anwendungsbereich der IAS-Verordnung der 
EU vom 19.7.2002. Ausdehnung der IAS-Verordnung oder neue Verordnung? 
Umsetzung in das jeweilige nationale Recht? 

• Möglicherweise: Faktische Verpflichtung „für alle KMU“ in der Praxis?

2 Der IASB-Entwurf für kleine und mittelgroße Unterne hmen
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Ziele des IASB bei der Entwicklung des IFRS für KMU

• Wie bei den Full-IFRS: Vermittlung „entscheidungsnüt zlicher“
(vielleicht besser: entscheidungsrelevanter) Inform ationen für 
potenzielle Investoren

• Verringerung des mittlerweile 2.400 Seiten umfassen den IFRS-
Regelungswerks

• Beschränkung auf KMU-relevante Sachverhalte

• Komplexitätsreduzierung

2 Der IASB Entwurf für kleine und mittelgroße Untern ehmen
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Konzept des IASB bei der Entwicklung des IFRS für K MU

• Top-Down-Ansatz: Ausgehend von den Full-IFRS…

• Vermeidung von Wiederholungen von Begriffsdefinitionen

• Beschränkung auf KMU-relevante Sachverhalte (mit entsprechenden 
Verweisen auf die Full-IFRS bei den „übrigen“ Sachverhalten)

• Beschränkung auf die jeweils einfachere Bilanzierungsalternative (sowie
Verweise auf die jeweiligen Full-IFRS bei der komplexeren Alternative)

• Einzelne Modifikationen

• Einige wenige Bilanzierungsregeln, die als komplex angesehen wurden, wurden 
vereinfacht (z.B. Pensionsverpflichtungen, Financial Instruments).

• Reduzierung von Anhangangaben

• Verringerung des 2.400 Seiten umfassenden IFRS-Rege lungswerks
auf „nur noch 254 Seiten“ (inklusive Basis for Conclusions und  
Implementation Guidance 382 Seiten)

2 Der IASB Entwurf für kleine und mittelgroße Untern ehmen
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Inhaltliche „Schlaglichter“ des IFRS-KMU

• Entwicklungskosten: Wahlrecht zur Aktivierung anstel le einer 
Aktivierungspflicht

• Firmenwerte: Vereinfachungen bei der Folgebewertung  -
Indikatoransatz, keine Separierung von Immateriellen  
Vermögensgegenständen

• Financial Instruments: Gröbere Klassifizierung mögli cher 
Finanzanlagen und kürzere Ausführungen zum Hedge Accoun ting

• Pensionsverpflichtungen: Wegfall der Bilanzierungswa hlrechte zu 
den versicherungsmathematischen Verlusten 

• Latente Steuern: Kürzere Formulierung, letztlich inha ltsgleich

• Im Übrigen: Zumeist Übernahme der Full-IFRS mit Stre ichungen bei 
den Anhangsangaben

2 Der IASB Entwurf für kleine und mittelgroße Untern ehmen
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Theorie & Prüfung

• Paul Pacter (IASB, Direktor IFRS-KMU)

• Der IFRS-KMU ist für alle Unternehmen geeignet, die nicht öffentlich 
rechenschaftspflichtig sind, einschließlich Micro-Unternehmen.

• Liesel Knorr (Generalsekretärin DRSC)

• intensive und konstruktive Auseinandersetzung mit dem IFRS-KMU

• Grundsätzlich bewegt sich das IASB in die richtige Richtung, jedoch noch viel 
Diskussionsbedarf.

• Norbert Winkeljohann (Vorstand PwC)

• Anders gelagerten Bedürfnissen mittelständischer Unternehmer (knappe 
Ressourcen, enger Adressatenkreis, Identität von Eigentum und Leitung) wird 
der IFRS-KMU nicht gerecht.

• Karlheinz Küting (Prof. für Wirtschaftsprüfung)

• Vermeintliche Vereinfachungen durch „IFRS light“ sind vielfach reine Kosmetik.

3 Unternehmens- und Prüfungspraxis: Reaktionen
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Unternehmenspraxis

• Stephan Jansen (Leiter Steuern und Finanzen, Zentis)

• hohe Kosten einer Umstellung sowie Folgekosten aufgrund von laufenden 
Anpassungen

• Vorteil bei internationaler Ausrichtung

• Unternehmensbefragung DRSC, BDI, DIHT, Uni Regensbu rg 2007

• Bilanz wichtig für Steuern, Information der Gesellschafter, Manager, Banken

• Bilanz nicht wichtig für potenzielle Investoren, Kunden, Arbeitnehmer

• Internationale Vergleichbarkeit: 70 % kein/geringer Bedarf  - 12 % hoher Bedarf

• Leistungszusagen: 50 % gehen von einer mittleren bis hohen Bedeutung aus

• Insgesamt: Praxisrelevanz vieler Regelungen für breite Mehrheit der 
Unternehmen nur selten gegeben!

3 Unternehmens- und Prüfungspraxis: Reaktionen
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Eigene Wertung

• Grundsätzlich sinnvoll, nicht die Full-IFRS auf alle Unternehmen 
anzuwenden

• Ist überhaupt ein internationaler Ansatz eines KMU-I FRS erforderlich, 
oder wäre eine überarbeitete Fassung des HGB mit An passung an 
internationale Gepflogenheiten zweckmäßiger, um „Dre ifachbilan-
zierung“ (HGB-Einzelabschluss, Steuerbilanz und IFRS-Bi lanz) zu 
vermeiden?

• Zu starke Ausrichtung auf kosmetisch-quantitative E ffekte der Redu-
zierung von Umfang: Z.B. Wegfall von Wahlrechten oft nicht hilfreich!

• Kein Mut zur echten Komplexitätsvermeidung durch Änd erung von 
Bilanzierung und Bewertung

• Problem liegt vielleicht bereits in der Ausgangsbas is: Drang zur
Kasuistik statt zur Vereinfachung.

3 Unternehmens- und Prüfungspraxis: Reaktionen
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Weitere Initiativen

• „Simplification“ Project der EU: Bürokratieabbau

• Kleinstunternehmen werden von der Verpflichtung, Bilanzen zu erstellen, befreit

• Umsatz unter 1 Mio. €, weniger als 10 AN, Bilanzsumme unter 0,5 Mio. €

• Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz

• Entwurf für Herbst 2007 in Aussicht gestellt

• Eindämmung von Wahlrechten

• Verstärkter Ansatz von Verkehrswerten?

• Wertveränderungen erfolgsneutral?

• Maßgeblichkeit für die Steuerbilanz?

3 Unternehmens- und Prüfungspraxis: Reaktionen
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IFRS-KMU-Regelung zu Pensionsverpflichtungen (I)

• Pensionsrückstellung: Saldo aus Pensionsverpflichtu ng und 
Planvermögen

• Pensionsverpflichtungen

• Definition wie bisher: Beitrags- und Leistungszusagen

• Bewertung unverändert gegenüber Full IFRS: DBO auf der Basis der PUC-
Methode mit allen bekannten Parametern, insbesondere dem Stichtagszins

• Weiterhin sehr volatil!!!

• Planvermögen

• Ansatz des Verkehrswertes zum Stichtag

• Querverweis auf die Bewertung von Financial Instruments

• Pensionsaufwand

• Erdienter Dienstzeitaufwand und Zinsaufwand abzüglich der Planerträge

• Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste der Berichtsperiode

4 IFRS-KMU Abschnitt 27: Pensionsverpflichtungen
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IFRS-KMU-Regelung zu Pensionsverpflichtungen (II)

• „Reduzierte“ Anhangsangaben

• Angaben zu Plan und Finanzierung

• Angaben zur Methode der Erfassung versicherungsmathematischer Gewinne 
und Verluste

• Überleitungsrechnung der Eröffnungsbilanzwerte zu den Schlussbilanzwerten

• Aufgliederung der Pensionsverpflichtungen auf „funded“ und „unfunded“

• Überleitungsrechnung von Start- und Schlusswert des Planvermögens

• Aufgliederung des Pensionsaufwands

• Aufgliederung des Planvermögens auf einzelne Anlageklassen

• Aufgliederung des Planvermögens auf eigene Finanzinstrumente des 
Unternehmens oder selbstgenutzte Immobilien

• Tatsächliche Erträge aus dem Planvermögen

• Rechnungsparameter: Zins, Rendite, Gehaltstrend 

4 IFRS-KMU Abschnitt 27: Pensionsverpflichtungen
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IFRS-KMU Abschn. 27 vs. IAS 19

• Der Mittelstand braucht nur 41 Textziffern, IAS 19 b enötigt 160!

• Ansatz und Bewertung: Grundsätzlich kein Unterschied!

• Aber: Kein explizites Wahlrecht hinsichtlich des Umg angs mit 
versicherungsmathematischen Gewinnen und Verlusten

• Wahlrecht dennoch vorhanden, dann jedoch Rückgriff auf die Full-IFRS. Ob 
dann auch die Regelungen zum Asset Ceiling greifen?

• Ob dies auch für den Umgang mit dem nachzuverrechnenden
Dienstzeitaufwand gilt?

• Anhang ist weniger umfangreich: es fehlen u.a

• Aufteilung der Renditen einzelner Anlagenklassen

• Sensitivitätsanalyse bei medizinischer Versorgungsleistung

• Historie DBO, Planvermögen, Rückstellung

• Erfahrungsbedingte Anpassungen, zukünftige Rentenzahlungen

4 IFRS-KMU Abschnitt 27: Pensionsverpflichtungen
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Überarbeitungsbedarf!!!
• Vermeidung rein textlicher Quantität stellt noch ke ine wirkliche 

Entlastung dar – Konzentration auf das Seitenzählen so llte 
zugunsten inhaltlicher Komplexitätsreduktion verscho ben werden.

• Wegfall des Wahlrechts zur Erfassung versicherungsma thematischer
Verluste ist zynisch: Gerade KMU sollten IFRS-Darste llung nicht dem 
Zufall volatiler Zinssätze und Wertpapierkurse ausli efern – daher 
Korridor und Amortisation notwendig! 

• Um aber gerade die über den IFRS-KMU hinausgehenden  
Möglichkeiten nutzen zu können, müssen KMU sowohl de n IFRS-
KMU als auch die Full-IFRS als auch deren Beziehungen  zueinander 
genau kennen: KMU müssen daher auf beide Regelungsw erke 
zugreifen!

• Reduktion der Anhangsangaben m.E. sinnvoll, aber ma rginal

• Vereinfachung des IAS 19 nicht möglich, ohne ihn in haltlich zu 
verändern!

5 Kritische Stellungnahme zu Abschn. 27 IFRS-KMU
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Vermeidung versicherungsmathematischer Abweichun-

gen: Pensionsverpflichtungen

• Abweichungen entstehen, weil aufgrund der stichtags genauen 
Ermittlung der Verpflichtungen Abweichungen zu den P rognosen 
entstehen: Die Mühe zur Ermittlung des richtigen Zin ssatzes wird nur 
noch durch die Mühe übertroffen, die man mit dem Er gebnis hat!

• Der betriebswirtschaftlich sinnvolle Ansatz, diese A bweichungen 
zunächst nicht zu erfassen, ist aufgrund der geringen  Aussagekraft 
nach wie vor sinnvoll.

• Änderungsvorschlag: Abweichungen dadurch vermeiden,  dass mit 
weniger volatilen Rechnungszinsen gerechnet wird. Zu m Beispiel 
Vorgabe eines Zinskorridors in der Breite eines Pro zentpunktes  
(4,5 % – 5,5 %) und Rechnungszins als Durchschnittszin s (hier: 5 %). 
Erst bei Überschreiten des Zins-Korridors Verschieb ung des Zins-
Korridors und damit des Durchschnittssatzes. Abweich ung des 
Rechnungszinses vom tatsächlichen Zins als Anhangsan gabe.

6 Änderungsvorschläge
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Vermeidung versicherungsmathematischer Abweichun-

gen: Planvermögen

• Abweichungen entstehen auch, weil aufgrund der Prog nose der 
Erträge Abweichungen auf der Aktivseite bei riskant eren 
Finanzanlagen entstehen. Dies ist betriebswirtschaft lich spätestens 
dann nicht gerechtfertigt, wenn die Verluste oder G ewinne realisiert 
werden. 

• Fair Value-Ansatz des Planvermögens ist bereits jetzt  
vorgeschrieben. Dann könnten auch die Gewinne und V erluste direkt 
berücksichtigt werden.

• Alternativ dazu können reine Kursveränderungen, die  voraussichtlich 
nicht von Dauer sind, analog zu der Bewertung von Fi nanzanlagen 
(IFRS-KMU Abschn. 11 oder IAS 39) erfolgsneutral be rücksichtigt 
werden: Neubewertungsrücklage

6 Änderungsvorschläge
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Anhangsangaben

• Insgesamt ist für den Aufwand zur Generierung der An hangsangaben 
nicht entscheidend, wie viele dies sind, sondern we lchen Aufwand
deren Ermittlung verursacht. So sind die genannten 
Anhangsangaben betriebswirtschaftlich sinnvoll und fallen zudem im 
Rahmen der Ermittlung der Bilanz- und GuV-Werte an. 

• Allerdings sollte man den Grundsatz der Materiality b ei der 
Aufgliederung des Planvermögens dann großzügig ausle gen, wenn 
die Kapitaldeckung der Verpflichtungen ohnehin nur sehr gering ist 
und somit kaum wichtige zusätzliche Erkenntnisse lie fert.

• Die Komplexität der Vorschriften ist oftmals abhäng ig davon, mit wie 
viel Ermessen der Grundsatz der Materiality ausgestat tet ist.

6 Änderungsvorschläge



Seite 24

• Die Diskussion, ob es überhaupt des IFRS-KMU bedarf , sollte 
dringend breit durch Unternehmen, Banken, Berater, Prüfer, 
Wissenschaft und Politik geführt werden. Die Praxis  sollte die 
Diskussion auf keinen Fall den „Rechnungswesenexpert en“
überlassen, sondern proaktiv Vorstellungen einbringe n! 

• Erst danach sollten vom IASB Fakten hinsichtlich de s Ob und Wie 
geschaffen werden. (Dass diese Reihenfolge faktisch  nicht 
eingehalten wurde, liegt nicht nur am „rasenden Temp o“ des IASB.)

• Gleichgültig, welcher Standard in Zukunft für den M ittelstand 
Bedeutung erhält, die Komplexität der Vorschriften wird nicht durch 
redaktionelle Weglassungen reduziert, sondern durch inhaltliche 
Modifikationen und Vereinfachungen.

• Das IASB sollte dabei nicht starr an den Full-IFRS a ls Ultima Ratio 
festhalten, sondern die Chance ergreifen, diese Bas is „zu 
entrümpeln“. Vielleicht bedarf es dann keines IFRS-K MU!

• Modifizierte HGB-Fassung reicht aus: Risikoeinschät zung für 
Investoren wichtiger als internationale Vergleichba rkeit!

7 Fazit
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